
	

Protokoll	des	Austausches	mit	den	Gruppenleitern	der	Gemeinde	hl	Dreifaltigkeit																

vom	09.05.19	

Beginn:	19:00	Uhr	

Anwesend:	(Gemeinde	Leitungsteam	GLT)	

Frau	Jutta	Rogold	

Frau	Hedwig	Franz	

Frau	Marion	Kamberg	

Frau	Barbara	Schulte	Rosier	(als	Vertreter	des	KV)	

Herr	Wolfgang	Kretschmann		

Herr	Klaus	Erbrich	

	

Entschuldigt	
Herr	Wilhelm	Kurt	-entschuldigt-	

Herr	Grenzmann				-entschuldigt-	

	

Teilnehmer	der	Gruppenleiter	hl	Dreifaltigkeit:	
Herr	Schulte	(Vincenz)	

Frau	Kamberg	(Liturgiekreis)	

Frau	Rogold	(Frauenfrühstück;	Ökumene)	

Herr	Erbrich	(Eine	Welt	Kreis)	

Frau	Franz	(Familienkreis	II)	

	

Gast:	
Herr	Hofmann	

	

Herr	Kretschmann	begrüßte	die	Teilnehmer	aus	dem	GLT	und	die	Gruppenvertreter.		

	
1)	Budget	für	Gruppen	in	der	Gemeinde	Hl	Dreifaltigkeit	
Es	wurde	die	Verfahrensweise	im	Umgang	mit	dem	Budget	für	pastorale	Zwecke	in	Höhe	
von	1000	Euro	erläutert.		

Zur	Info:	Neben	dem	Budget	für	pastorale	Zwecke	gibt	es	pro	Gemeinde	noch	ein	Budget	für	

kleinere	Reparaturen	/	Renovierungsarbeiten.	

	

Derjenige	der	einen	Kauf	tätigt	(Barzahlung	oder	Rechnung)	vermerkt	auf	dem	Beleg	

folgende	Angaben:			

• der	Name	der	Gruppe	(wenn	nicht	ersichtlich	auch	den	Verwendungszweck)	

• die	Gemeinde	(Hl	Dreifaltigkeit)		

• Angabe	der	Bankverbindung		

Der	Beleg	wird	vom	Käufer	im	Pastoralverbundsbüro	abgegeben.		

Das	Geld	wird	auf	das	Konto	des	Käufers	überwiesen.		

• Zeitgleich	informiert	der	Käufer	Herrn	Klaus	Erbrich	über	den	getätigten	Einkauf.	

Herr	Erbrich	ist	für	die	Dokumentation	und	Einhaltung	des	Budget	im	GLT	zuständig.	

Die	Information	kann	durch	Übergabe	einer	Rechnungskopie	persönlich	oder	per	

Brief	(Parkstraße	32,	58636	Iserlohn)	oder	per	E-Mail	(erbrich.klaus@arcor.de)	

erfolgen.	

	

	

	



2)	Informationsaustausch	und	Erläuterung	zur	Beschlussfassung	des	GPGR	zur	Einführung	
der	Wort	Gottes	Feier	im	PV	Iserlohn	ab	Pfingsten	2019	
	
Der	Beschluss	des	GPGR	(siehe	Anlage)	zur	Einführung	der	Wort	Gottes	Feier	im	PV	Iserlohn	

ab	Pfingsten	2019	wurde	kontrovers	diskutiert.		

Es	konnte	trotz	intensiver	Diskussion	keine	einheitliche	Meinung	zum	Beschluss	des	GPGR	

gefunden	werden.	Es	wurde	sich	darauf	verständigt	die	Reaktionen	aus	der	Gemeinde	

abzuwarten.	

	

3)	Veranstaltungen	/	Terminkalender	in	der	Gemeinde	Hl.	Dreifaltigkeit	
Mit	Bezug	auf	den	Terminkalender	im	Internet	soll	zukünftig	eine	4-Wochen-Übersicht	in	der	

Kirche	aushängen,	da	dann	nach	Ansicht	der	Gesprächsteilnehmerinnen	und	–Teilnehmer	

eine	bessere	Vorausschaubarkeit	der	Aktivitäten	/	Veranstaltungen	in	unserer	Gemeinde	

erreicht	wird,	als	es	mit	Blick	in	die	Pfarrnachrichten	/	Internet	möglich	ist.		

In	diesem	Zusammenhang	wird	darauf	hingewiesen,	dass	eine	Veranstaltung	die	in	den		

Pfarrnachrichten	beworben	/	angekündigt	werden	soll,	diese	mindestens	drei	Wochen	vor	
der	beabsichtigten	Veröffentlichung	an	das	Pastoralverbundbüro	

(	pfarrnachrichten@pviserlohn.de	)	gemeldet	werden	muss.	

	

4)	Ökumene	in	Wermingsen	
Jutta	Rogold	gab	ein	kurzes	Feetback	zu	dem	mit	der	evangelischen	Erlöser	Gemeinde	

gemeinsam	angesehenen	Film	„Pabst	Franziskus;	Ein	Mann	seines	Wortes“	Es	war	eine	

rundum	gelungene	Veranstaltung	mit	sehr	guter	Beteiligung.	Es	wurde	angeregt	als	nächstes	

bei	uns	in	der	Gemeinde	sich	den	Film	„Die	Hütte“	anzusehen.	Jutta	wird	den	Kontakt	zur	

evangelischen	Erlöser	Gemeinde	weiter	halten.	

	

5)	Reparatur	kleiner	Schäden	
Kosten	und	ggf.	alternativen	zur	Instandsetzung	der	defekten	Außen	Rollos	der	BGS	werden	

zurzeit	ermittelt.	Bitte	an	Frau	Schulte	Rosier	um	Sachstandsbericht	in	der	nächsten	

Besprechung.	

	

6)	Verschiedenes	
Frau	Rogold	erinnert	an	den	Frühschoppen	des	Kolping	Chor	am	02.06.19	mit	offenem	

Singen	und	bittet	um	Werbung	in	den	Gruppen	um	rege	Beteiligung.	

	

Frau	Kamberg	erinnerte	an	den	Waldgottesdienst	am	29.06.19		

	

Herr	Hofmann	informierte,	dass	die	Familie	aus	Afghanistan	zwischenzeitlich	aus	dem	

Pfarrhaus	in	eine	andere	Wohnung	umgezogen	ist.		

	

Neuer	Termin:	11.	Juli	2019	um	19:00	Uhr		

Ort:	Kleiner	Besprechungsraum	BGS	Hl	Dreifaltigkeit	

Ende	der	Veranstaltung:	21:15	

Gez.	Klaus	Erbrich	

Anlage:	Beschlussfassung	des	GPGR	zur	Einführung	der	Wort	Gottes	Feier	im	PV	Iserlohn	ab	

Pfingsten	2019	

	



Stand:		28.03.2019

Gottesdienstordnung	
an	Sonntagen	einschließlich	des	Vorabends

*	Ab	Pfingsten	2019	kann	in	den	gekennzeichneten	Gemeinden	im	Durchschnitt	alle	6	Wochen	eine	Wort-Gottes-Feier	stattfinden.	

(eventuell	muss	aber	z.B.	auf	besondere	Festtage	in	den	Gemeinden	oder	auf	die	Notwendigkeiten	des	Kirchenjahres	Rücksicht	genommen	werden,	

	wodurch	ein	gleichmäßiger	6-Wochen-Rhythmus	natürlich	nicht	immer	eingehalten	werden	kann.

Hl.	Geist Sa	17.00	Uhr

St.	Aloysius So		08:00	Uhr 			So	11.15	Uhr

Hlst.	Dreifaltigkeit So	09.30	Uhr	*

St.	Michael So	18.00	Uhr

St.	Hedwig So	09.30	Uhr	*

St.	Josef So	11.15	Uhr	*

Herz-Jesu	(Hennen) So	11.15	Uhr	*

Peter	und	Paul	(Kalthof) Sa	18.00	Uhr*

St.	Gertrudis	(Sümmern) So	09.30	Uhr	*
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Gottesdienstordnung an Sonntagen im Pastoralverbund Iserlohn 2019 

 
(Stellungnahme von GPGR, Pastoralteam und Pastoralverbundsleiter) 

 
In den vergangenen Jahren hat es immer wieder Veränderungen der Gottesdienst-
ordnung an Sonntagen gegeben. Die Änderungen sind eine Reaktion auf den Pries-
termangel und die zurückgehenden Zahlen der Gottesdienstbesucher. Ausschlagge-
bend für die geänderte Gottesdienstordnung im vergangenen Jahr 2018 war, dass 
sich die Zahl der Priester im aktiven Dienst im Pastoralverbund Iserlohn auf 4 re-
duzierte. Dabei sind an vielen Wochenenden im Jahr bedingt durch Krankheit, Ur-
laub oder Vertretungen im Dekanat oftmals nur 3 Priester präsent. Hinzu kommt, 
dass pensionierte Priester an Sonntagen zu einer Zelebration nicht verpflichtet sind. 
Nach den Vorgaben des Erzbischofs soll ein Priester im aktiven Dienst an Wochen-
enden (incl. Vorabendmesse) höchstens drei Messen feiern. Somit ging es im ver-
gangenen Jahr darum, in den 9 Kirchen des Pastoralverbunds insgesamt 10 Sonn-
tagsmessen zu ‚bedienen‘. 
 
Die Gottesdienstordnung vom Mai 2018 wurde wie angekündigt zum Jahresende 
2018 einer Überprüfung durch den Gesamtpfarrgemeinderat des Pastoralverbunds 
unterzogen. Grundsätzlich erachtet der Gesamtpfarrgemeinderat die Gottesdienst-
ordnung als tragfähig.  
Allerdings kam es im vergangenen Halbjahr immer wieder zu Engpässen, die durch 
das Angebot von Wort-Gottes-Feiern gelindert werden konnten. Und das wird auch 
in Zukunft so sein. Nach vielen Diskussionen in Gruppen und Gremien soll dieser 
Gottesdienstform auf Dauer stärkere Beachtung geschenkt werden. Die Wort-Got-
tes-Feier ist zwar kein gleichwertiger Ersatz für eine Eucharistiefeier, hat aber 
ebenfalls einen hohen Wert. An Sonn- und Festtagen stehen wie in einer Eucharis-
tiefeier die jeweils für diesen Tag vorgesehenen Schrifttexte und auch Gebete des 
Tages im Mittelpunkt. Die Gemeinden des Pastoralverbunds können so neben den 
regelmäßigen Eucharistiefeiern auch mit dem Angebot von Wort-Gottes-Feiern Er-
fahrungen sammeln und sich in das Gebet ohne die Anwesenheit eines Priesters im 
Blick auf zukünftige kirchliche Entwicklungen einüben.  
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Neben den Wort-Gottes-Feiern gibt es in der Katholischen Kirche einen großen 
Schatz weiterer Gottesdienstformen (Rosenkranz, Morgenlob, Abendlob, Andach-
ten etc.). Diese eröffnen die Möglichkeit, durch besonders gestaltete Liturgien auch 
kirchenferne Menschen noch mehr ansprechen zu können. 
 
Es ist wichtig, zu wissen, dass es zur Leitung von Wort-Gottes-Feiern einer Ausbil-
dung und anschließender Beauftragung durch den Erzbischof bedarf. Deshalb ist es 
für ein Hineinwachsen in das „selbständige Beten“ der Gemeinden und in den 
Dienst der / des Wort-Gottes-Feier-Leiter/in/s hilfreich, anstatt einer Wort-Gottes-
Feier auch andere einfachere Formen von Gottesdiensten zu pflegen. Diese können 
in Rücksprache mit dem Pastoralverbundsleiter in den Kirchen des Pastoralver-
bunds, sofern gewünscht, durch Gemeindemitglieder neben den oder anstatt der 
Wort-Gottes-Feiern gehalten werden. 
 
Ein Ende 2017 von unserem Erzbischof Hans-Josef Becker erlassenes Diözesansta-
tut (https://www.zukunftsbild-paderborn.de/fileadmin/dateien/Dossiers/Wortgottesfei-
ern/KA-11-2017.pdf) regelt das Angebot von Wort-Gottes-Feiern an Sonntagen. Es 
klärt in allgemeiner Form, wann und wo Wort-Gottes-Feiern stattfinden und unter 
welchen Umständen diese über die übliche Form hinaus mit Kommunionempfang 
verbunden werden können. So wird es an Sonn- und Feiertagen auch in Zukunft an 
bestimmten Kirchorten des Pastoralverbunds verbindlich eine Heilige Messe ge-
ben. Wo das nicht der Fall ist, muss der Frage der gerechten Aufteilung der Wort-
Gottes-Feiern unter den betroffenen Kirchen selbstverständlich besondere Beach-
tung geschenkt werden.  
 
Somit wird es ab Pfingsten dieses Jahres so sein, dass in einigen Kirchen des Pasto-
ralverbundes im Durchschnitt alle 6 Wochen eine Wortgottesfeier stattfindet. Im 
Einzelnen muss aber z.B. auf besondere Festtage in den Gemeinden oder auf die 
Notwendigkeiten des Kirchenjahres Rücksicht genommen werden, wodurch ein 
gleichmäßiger 6-Wochen-Rhythmus natürlich nicht immer eingehalten werden 
kann. 
 
Für folgende Kirchorte wird diese Neuausrichtung gelten: 

1. Peter und Paul (Kalthof) / Vorabendmesse um 18.00 Uhr 
2. Hlst. Dreifaltigkeit (Wermingsen) / Sonntagsmesse um 9.30 Uhr 
3. St. Hedwig (Nußberg) / Sonntagsmesse um 9.30 Uhr 
4. St. Gertrudis (Sümmern) / Sonntagsmesse um 9.30 Uhr 
5. St. Josef (Iserlohner Heide) / Sonntagsmesse um 11.15 Uhr 
6. Herz Jesu (Hennen) / Sonntagsmesse um 11.15 Uhr 

Ausgenommen sind: 
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1. Die Gemeindemitglieder sollen die Möglichkeit haben, am frühen Sonntag-
morgen um 8.00 Uhr in St. Aloysius eine Heilige Messe zu besuchen. Zu-
dem wird diese Hl. Messe nicht im Pastoralverbund Menden und Hemer an-
geboten und deshalb auch gerne von Gemeindemitgliedern außerhalb Iser-
lohns angenommen.  

2. Für die Stadtkirche und Pfarrkirche der Pfarrei St. Pankratius St. Aloysius 
ist die 11.15-Uhr-Messe ein kontinuierliches Angebot, welches durch das 
Statut des Erzbischofs in einer der Pfarrkirchen des Pastoralverbunds ver-
langt wird. 

3. Die Vorabendmesse in Hl. Geist um 17.00 Uhr hat als einzige Vorabend-
messe im an Kirchenmitgliederzahlen größeren Stadtbereich Iserlohns 
(Pfarrei St. Pankratius 13745 Katholiken, Pfarrei St. Gertrudis 2583 Katho-
liken und Pfarrvikarie Herz Jesu 2525 Katholiken) seit ein paar Jahren eine 
besondere Attraktivität. Sie hat daher nicht allein Bedeutung für die Hl. 
Geist Gemeinde. 

4. Ähnliches gilt für die Sonntagabendmesse um 18.00 Uhr in St. Michael. 

Im Zusammenhang mit den Wort-Gottes-Feiern wurde und wird immer wieder der 
Wunsch geäußert, dass in diesen auch der Kommunionempfang ermöglicht werden 
möge. Eine entsprechende Sonderregelung gibt es dazu im Diözesangesetz des Erz-
bischofs. Diese soll nur dann angewandt werden, wenn es Gläubigen schwer mög-
lich ist, an einer sonntäglichen Eucharistiefeier teilzunehmen. Vorerst ist jedoch 
diese Sonderregelung im Pastoralverbund Iserlohn nicht vorgesehen, zumal sie nur 
mit erhöhtem Aufwand zu bewältigen ist. Es bedarf einer ausreichenden Zahl von 
bereiten Mitarbeitern für diesen Dienst. Dazu müssen die gewandelten Hostien 
nämlich von einem zeitlich etwas früheren oder zeitgleichen Gottesdienst in einer 
anderen Kirche zu der Kirche, in der die Wort-Gottes-Feier stattfindet, gebracht 
werden, um dadurch die notwendige Verbindung mit einer Eucharistie feiernden 
Gemeinde deutlich werden zu lassen. 
 
Folgende abschließende Überlegung: In den Kirchen des Pastoralverbunds Iserlohn 
finden an fast allen Sonntagen Hl. Messen statt. In 6 der neun Kirchen wird zu-
künftig im Schnitt alle 6 Wochen außer der Reihe keine Hl. Messe, sondern - wie 
schon erwähnt - eine andere Gottesdienstform gefeiert. Das ist, gemessen an der 
Zahl der gefeierten Hl. Messen, nicht unverhältnismäßig. Ferner sollte auch be-
dacht werden, wie weit die einzelnen Gottesdienstorte in Iserlohn voneinander ent-
fernt sind und ob nicht zuletzt durch die Bildung von Fahrgemeinschaften die Ab-
stände der Kirchen wirklich unüberwindliche Hindernisse darstellen. Bei allen Ab-
wägungen ist immer wieder die Frage zu stellen, ob die in der Natur der Sache lie-
gende Feier des Abendmahls mit Kommunionempfang im Rahmen der Hl. Messe 
und dann eine zeitlich versetzte Austeilung der Kommunion an einem anderen Ort 
im Pastoralverbund Iserlohn sinnvoll und wünschenswert ist. Damit ist selbstver-
ständlich nicht die Spendung der Kranken- und Hauskommunion für kranke und 
gebrechliche Menschen in Frage gestellt. Grundsätzlich geht es jedoch darum, dass 
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durch die nicht hoch genug einzuschätzende gemeinsame Feier der Eucharistie die 
Menschen im Pastoralverbund zusammengeführt werden und den Zusammenhalt 
leben sollen. 
Fazit: Der Gesamtpfarrgemeinderat, das Pastoralteam und der Pastoralverbundlei-
ter bitten um ein Mittragen der veränderten Gottesdienstordnung ab Pfingsten 
2019. Nach spätestens 2 Jahren wird sie einer erneuten Prüfung unterzogen. Wie so 
oft gilt auch hier: „Es allen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann!“ 
 
gez. Johannes Hammer, Pfr.   gez. Tobias Hano, Vors. GPGR 


